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Grundzüge der heutigen Kriminalpolitik
Das Thema ist, erst recht in einer Zeitschrift, die sich »Neue Kriminalpolitik« nennt, präzisierungsbedürftig. Was heisst »heutige«
Kriminalpolitik und was meint in diesem Zusammenhang »Grundzüge«? Ich muss mich hier auf eine grobe Schwarz-Weiss-Zeichnung
beschränken, also heute mit früher vergleichen und die mir wesentlich erscheinenden Veränderungen kontrastierend hervor-
heben. Die entscheidenden Fragen lauten also, wo die Schnittstelle zwischen heute und früher anzusiedeln ist und was die wesent-
lichen Veränderungen ausmacht. Beide Fragen verweisen über die Kriminalpolitik hinaus auf die gesellschaftliche Entwicklung. Einige
gesellschaftstheoretische Vorbemerkungen sind also unerlässlich.

Karl-Ludwig Kunz

I. Gesellschaftspolitischer Wandel:
Von der nivellierten Wohlstandsgesell-
schaft zum Nebeneinander von
Drahtseiltänzern

Sozialwissenschaftler sprechen davon, dass die
entwickelten Gesellschaften westlicher Prä-

gung etwa in den 80er Jahren des vergangenen
Jahrhunderts eine Ära beendet haben und in ein
neues Zeitalter eingetreten sind. Für dieses neue
Zeitalter hat sich die Bezeichnung der Postmo-
derne oder, besser Spätmoderne und für ihre po-
litische Philosophie der Begriff des Neoliberalis-
mus eingebürgert. Ich will hier nur eine
Interpretationsmöglichkeit dieser Veränderung
skizzieren. Diese geht auf den polnisch-briti-
schen Soziologen Zygmunt Bauman zurück.

Bauman kennzeichnet die Spätmoderne als ei-
nen Aggregatszustand der Fluidität, also das, was
Flüssigkeiten und Gase kennzeichnet, im Gegen-
satz zur Solidität fester Objekte1. Bis in die 80er
Jahre richtete sich die Gesellschaft am Leitbild
der Solidität aus. Dauerhafte soziale Institutio-
nen vermittelten die Botschaft, dass wir in Tradi-
tionen eingebunden sind, welche unsere Grund-
überzeugungen über unseren Tod hinaus den
anderen vermitteln. Genau das hatte schon Emi-
le Durkheim als das Wesen der Gesellschaft be-
stimmt: Ein Unterstand, unter dessen Schutz un-
ser Körper vergänglich ist, aber unsere
Wertvorstellungen weitergegeben werden. Die
moderne Industriegesellschaft liess sich als derart
traditionsgestützt und solide bestimmen. Man
wurde in Lebensformen hineingeboren, die man
kaum abstreifen konnte. Aus den Bedingungen
von Arbeit, Familie und Geschlechterrolle ergab
sich eine enge räumliche und soziale Bindung.
Der Mann arbeitete sein Leben lang bei einem
Arbeitgeber, wohnte in der Nähe, hatte die eine
an Scholle und Kinder gebundene Ehefrau und
wählte kontinuierlich die Partei, mit welcher
schon der Vater sympathisiert hatte. Für Arbei-
tersöhne, aber auch für Pfarrerstöchter war es
schwer bis unmöglich, den sozialen Status ihrer
Eltern abzustreifen. Die Triebkräfte der tech-
nisch-industriellen Entwicklung wurden als Mo-
toren eines kontinuierlichen Fortschritts begrif-
fen, der die Beherrschung von Naturgewalten,
die Solidarität unter den Generationen und die
Entwicklung der sozialen Wohlfahrt hin zu einer
nivellierten Mittelstandsgesellschaft (Helmut
Schelsky) versprach. Soweit sich revolutionäre
Ideen entwickelten, beschränkten diese sich auf

den Versuch, den gegebenen soliden gesell-
schaftlichen Zustand durch einen anderen nicht
minder soliden – und gleichfalls von der tech-
nisch-industriellen Fortschrittsgläubigkeit be-
stimmten – abzulösen. Der um sozialen Aus-
gleich bemühte Wohlfahrtsstaat wurde zum
Leitbild und Kulminationspunkt dieser Epoche.

Die Solidität gesellschaftlicher Beziehungen
nimmt zunächst unmerklich ab. Bereits in den
20er Jahren beschrieb Max Weber, wie sich das
Unternehmertum von den ethischen Verpflich-
tungen eines quasi familiären Paternalismus löste
und sich rein zweckrational am Unternehmens-
gewinn orientierte. In den 80er Jahren treffen
Umstände zusammen, welche die vordem stabi-
len Strukturen zunehmend auflösen. Neoliberale
Reformen der Wirtschaft deregulieren den
Markt, privatisieren staatliche Leistungen, bauen
Sozialleistungen ab, machen Arbeitsplätze pre-
kär und produzieren neue Wohlstandsverlierer.
Der Zusammenbruch des Ostblocks, die Freizü-
gigkeit des Personen- und Warenverkehrs und
die Möglichkeiten der elektronischen Kommuni-
kation in Echtzeit bewirken eine weltweite Mobi-
lität. Es globalisieren sich nicht nur die Wirt-
schaft, sondern auch die sozialen Probleme, die
in Migrationsströmen aus Krisengebieten und
neuerdings vom Terrorismus zu uns getragen
werden. »Sichere Häfen«, in denen es sich unbe-
schwert von den ökologischen und ökonomi-
schen Problemen der Weltgesellschaft leben lies-
se, existieren nicht mehr. Der Arbeitsmarkt, aber
auch die inzwischen entstandenen Konsumbe-
dürfnisse verlangen eine neue Flexibilität. Die
Menschen lösen sich aus den oft als beengend
empfundenen lokalen, kulturellen und familiä-
ren Bindungen. Dies lässt sich als Befreiung von
der »miefigen« Enge lokaler Verortung, aber
auch als Verlust an Halt gebender Geborgenheit
verstehen. Die spätmoderne Entwicklung beför-
dert einen Emanzipations- und Individualisie-
rungsprozess, welcher neue Freiheiten gewährt,
aber auch neue Selbstverantwortung aufbürdet.
Das Freiheitsverständnis bezieht sich zuneh-
mend auf Möglichkeiten des kommerziellen
Konsums. Dumme Reklamesprüche wie »Geiz ist
geil« und »Ich bin doch nicht blöd« spiegeln
eine neue Mitnahmementalität. Der Einzelne ist
nunmehr gefordert, ohne Vorlagen seine Biogra-
phie zu »basteln« und sich in der Konkurrenz
um begrenzte Ressourcen gegen andere durchzu-
setzen. Der Wahlfreiheit des eigenen »Bastelns«
entspricht die Möglichkeit des persönlichen

Scheiterns ohne sozial verträgliche Abfederung.
Es ergeben sich Risiken des Bindungsverlusts, der
Vereinsamung und des Durchfallens durch die
brüchig gewordenen sozialen Netze. Indem die
Menschen gleichsam auf ein Drahtseil gestellt
werden, das ihren Lebensweg riskant macht,
werden in ihnen Kräfte freigesetzt, die mit
Selbstbehauptung, Genussorientierung und
Gleichgültigkeit gegenüber der sozialen Not an-
derer zu tun haben. Man balanciert auf dem Seil
aneinander vorbei und profitiert sogar davon,
wenn andere abstürzen und damit das Seil frei
machen. Die Ist-Zeit der Spätmoderne lässt sich
als ein verbindungsloses Nebeneinander solcher
Drahtseiltänzer charakterisieren.

II. Verlust an sozialpolitischer Einbettung
der Kriminalpolitik und Verengung des
Spektrums der Strafziele

Es liegt auf der Hand, dass sich dies auf die Kri-
minalpolitik auswirkt. Bis in die 80er Jahre ver-
stand sich die Kriminalpolitik als eine Politik des
langen Atems. Es ging dabei um die »Gewin-
nung und Realisierung von langfristigen Leitvor-
stellungen im Bereich der Strafrechtspflege«2.
Diese Vorstellungen ruhten auf zwei Pfeilern: Er-
stens einer Kriminalpolitik mittels Strafrecht, die
von der strafrechtlichen Sanktionsdrohung und -
anwendung positive Auswirkungen auf die Ge-
sellschaft erwartete. Zweitens einer den sozialen
Ursachen des Straffälligwerdens vorbeugenden
Abschwächung sozialer Benachteiligungen. Ein-
erseits war die Kriminalpolitik im Kern Straf-
rechtspolitik und setzte auf die Nützlichkeit
strafrechtlicher Kontrolle. Andererseits war die
Kriminalpolitik eingebettet in eine Sozialpolitik,
der unter anderem auch kriminalitätsprävenie-
rende Wirkungen zugedacht waren. Zumindest
in der Theorie war die Einsicht Gustav Rad-
bruchs prägend, dass die beste Kriminalpolitik in
einer guten Sozialpolitik bestünde. 

In der Blütezeit des Wohlfahrtsstaates wuchs
die Bereitschaft, die soziale Benachteiligung als
Ursache des Straffälligwerdens zur Kenntnis zu
nehmen soweit wie möglich zu kompensieren.
In Folge dessen gewann dieser Gedanke auch im
Strafrecht Einfluss und wurde als Sanktions-
zweck der »Resozialisierung« zu einem Kernanlie-
gen strafrechtlicher Interventionen. Heute ist
das gesellschaftspolitische Verständnis dafür ge-
schwunden: Das allen abverlangte Balancieren
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auf dem Drahtseil lässt soziale Rücksichtnahme
kaum noch zu. Straftaten werden kaum noch
mit »Benachteiligung« in Zusammenhang ge-
bracht; sie erscheinen als persönliches »Defizit«
und selbst zu verantwortendes »Scheitern«, wel-
ches nicht nach Resozialisierung, sondern nach
tatausgleichender Gerechtigkeit verlangt. 

Die Wiedereingliederung von Straftätern ist
in den USA, aber auch in Grossbritannien und
den skandinavischen Ländern nicht mehr krimi-
nalpolitisches Ziel: sie gilt als zu teuer, zu ineffi-
zient, zu unverträglich mit dem neoliberalen
Verständnis von Selbstverantwortung. In West-
europa ist das Anliegen der Reintegration von
Straffälligen nicht völlig aufgegeben. Jedoch
wurden die Erwartungen an Resozialisierungser-
folge im eher desozialisierenden Umfeld des
Strafvollzugs zurückgenommen. Der im Ver-
gleich zum Normalvollzug teurere Vollzug mit
Resozialisierungsangeboten sieht sich unter öf-
fentlichem Sparzwang einem permanenten
Druck zur Selbstrechtfertigung ausgesetzt. Das
sich auch bei uns durchsetzende Postulat der
Selbstverantwortung drängt danach, Straftäter
ohne Bemühungen um Ausgleich sozialer Defizi-
te zur Verantwortung zu ziehen3. 

Nicht nur sind die Anliegen einer integrativen
Sozialpolitik und einer Reintegration von Straf-
fälligen in den Hintergrund getreten. Auch die
Abschreckung hat als Ziel strafrechtlicher Inter-
vention in Folge daran zweifelnder empirischer
Befunde an Glaubwürdigkeit eingebüsst. Eine
potentielle Folgetäter abschreckende Wirkung
von Strafdrohungen und Sanktionspraktiken
(General- oder Allgemeinabschreckung) ist noch
am ehesten im Bereich der kleinen Alltagskrimi-
nalität plausibel und dort schwach empirisch be-
stätigt. Im Übrigen ist weder von Anhebungen
der Strafschärfe noch von einer Bestrafung über-
haupt eine Steigerung der Abschreckungswir-
kung im Vergleich zu einem niedrigeren Strafni-
veau oder einer symbolischen Missbilligung
ohne förmliche Bestrafung zu erwarten. Auch ist
eine Steigerung der allgemeinen Abschreckungs-
wirkung durch Erhöhung des Entdeckungs- und
Ahndungsrisikos wenig realistisch4. Eine beein-
druckende Fülle von Studien lässt überdies an
der Täter vor Folgetaten abschreckenden Wir-
kung strafrechtlicher Sanktionierung (Spezial-
oder Individualabschreckung) zweifeln. Bei jun-
gen Menschen scheint die strafrechtliche Inter-
vention eine kriminelle Karriere eher zu för-
dern5. Befragungen von erwachsenen Bestraften
zeigen, dass eine spezialpräventive Abschre-
ckungswirkung von Sanktionierung im Allge-
meinen nur bei vordem wenig Auffälligen zu er-
warten ist. Ein Abschreckungseffekt wird freilich
gerade bei diesem Personenkreis mit einer uner-
wünschten Schwächung der Normbindung er-
kauft, insofern das Erlebnis der Strafverfolgung
und Bestrafung einen Gewöhnungseffekt auslö-
sen kann, demzufolge die Vertrautheit mit dem
Übel diesem den Schrecken nimmt. Bei der ei-

gentlichen Problemgruppe der Mehr- und Vielf-
achtäter bestätigt sich die der Sanktionierung zu-
gedachte Abschreckungswirkung nicht, und
zwar unabhängig von der jeweiligen täterorien-
tierten Auswahl und der Bemessung der Sank-
tion6. Dies erscheint plausibel: Erstens bewirkt
die wiederholte Sanktionierung Folgen wie der
Verlust an sozialem Ansehen, persönlichen Bin-
dungen und des Arbeitsplatzes und verengt da-
mit die künftigen Möglichkeiten legaler Betäti-
gung. Zweitens erhöht sich mit mehrfacher
Sanktionierung die Aufmerksamkeit der Kontrol-
linstanzen auf den Täter. Drittens verändern sich
damit die Einstellungen des Täters im Sinne des
Einfindens in ein kriminelles Selbstbild, der Ab-
schwächung von Normbindung und der Ge-
wöhnung an das Strafübel.

Was also bleibt von den überlieferten Straf-
zwecken übrig? Für die praktische Kriminalpoli-
tik ist die positive Generalprävention von
untergeordneter Bedeutung, weil sich aus der
Abstraktheit des Anliegens der Normbestätigung
durch förmliche Diskreditierung des Rechts-
bruchs keine konkreten Interventionen begrün-
den lassen. Das Spektrum klassischer Strafziele
verengt sich darum auf die Vergeltung, welche
im Gewande der »tatproportionalen Gerechtig-
keit« wiederauferstanden ist7. Daneben tritt im-
mer mehr das Anliegen des Gesellschaftsschut-
zes mittels Strafrecht durch Neutralisierung des
Gefährdungspotentials bestimmter Rechtsbre-
cher. Das unschöne alte Wort des »Unschädlich-
machens« nennt sich heute amerikanisch »Inca-
pacitation« und wird inzwischen als die
massgebliche Wirkung des Freiheitsentzuges er-
achtet8. Das einseitige Abstellen auf die Siche-
rungswirkung des Freiheitsentzuges in den USA
erklärt sich daraus, dass Sicherung als einzige
Vollzugswirkung unbestreitbar ist: es ist nachge-
rade trivial, dass durch Inhaftierung Aussenge-
fährdungen der Gesellschaft vermieden werden.
Auch bei uns hat das Sicherungsbestreben andere
ambitiösere Strafziele verdrängt. Es überragt in-
zwischen nicht nur andere Anliegen des Frei-
heitsentzuges, sondern legitimiert auch neue
nichtfreiheitsentziehende Sanktionen wie den
elektronisch überwachten Hausarrest. Die all-
tagspolitische Präsenz des Umgangs mit »gefähr-
lichen« Rechtsbrechern und ihr möglichst si-
cheres, also am Besten: definitives Wegsperren
deutet an, dass das Sicherungsanliegen sich mit
der Forderung nach populistisch simplen Lösun-
gen verbindet und mit einem punitiven Unter-
ton eingefärbt ist. Darauf ist zurückzukommen.

III. »Situative« Prävention im Vorfeld des
Strafrechts

Da die heutige Kriminalpolitik ihre sozialpoliti-
sche Unterfütterung weitgehend verloren hat,
muss sie Kriminalprävention im Vorfeld des
Strafrechts anders betreiben. Das Rezept dazu
lautet: Situative Prävention von Kriminalitätsrisi-

ken. »Situativ« meint die Verminderung von ob-
jektiven Tatgelegenheiten durch problembezoge-
ne technische oder organisatorische Vorkehrun-
gen. Im Vordergrund steht die möglichst risiko-
arme Gestaltung von Alltagssituationen, indem
etwa an kriminalitätsgefährdeten Orten eine ver-
dachtsunabhängige Videoüberwachung durch-
geführt wird, die nächtliche Ausleuchtung von
Gehwegen intensiviert oder Wohnungen besser
gesichert werden. Das Konzept geht auf For-
schungen zurück, die als »Routine Activity
Approach«9, »Opportunity Perspective«10 und
»Lifestyle Opportunity Perspective«11 bekannt
wurden. Ihnen ist gemeinsam, dass sie unter
Verzicht auf eine vertiefte Ergründung von Ursa-
chen situationsbezogene Zusammenhänge des
Auftretens oder Ausbleibens kriminellen Verhal-
tens ermitteln. Damit wendet sich die neue Kri-
minalpolitik von der anspruchsvollen Ergrün-
dung der deep roots der Kriminalität ab. Im Sinne
eines neuen konservativen Realismus geht es
nicht mehr um das oft allzu hoch gesteckte Ziel,
straffällige Individuen zu künftigem normkon-
formem Verhalten zu motivieren, sondern um
das pragmatische Anliegen, Räume zu besetzen
und Situationen zu beherrschen. Die situative
Prävention vermittelt keine abschreckende Bot-
schaft an potenzielle Täter, dass Verbrechen
nicht lohnen, sondern erschwert schlicht die
Durchführbarkeit krimineller Betätigung. Kon-
trolltheoretisch geht es nicht mehr um indivi-
duelle Verhaltensbeeinflussung, sondern um
Lenkung von Aktionsmöglichkeiten durch vor-
beugende Regulierung12.

Die situative Prävention geht einher mit dem
neuen Verständnis von Kriminalität als »Risi-
ko«. Dies bedeutet zum einen, dass die Kriminal-
politik sich mit der Gegebenheit von Straftaten
als regelhafte und numerisch fassbare Faktoren
der Gesellschaft abfindet und sich zukunftsge-
richtet um ein kluges Management dieses Risikos
mit Techniken des Identifizierens, Klassifizierens
und Regulierens bemüht. Orte, Situationen und
Individuen sollen gleichsam versicherungsma-
thematisch (»Actuarial Justice«13) nach Kriminali-
tätsrisiken eingeteilt werden und eine Behand-
lung erfahren, die Low Risks privilegiert und High
Risks diskreditiert.

Zum anderen ist im Risikoverständnis eine
antizipierte Zurechnung möglicher Schadensfol-
gen enthalten. »Risiko« bedeutet, die Organisa-
tionszuständigkeit zur Gefahrenverhütung ei-
nem Entscheidungsträger zuzuweisen und ihn
für die möglichen nachteiligen Folgen einer Ent-
scheidung verantwortlich zu machen. Deshalb
geht es im Risikokonzept nicht bloss um Gefahr-
vermeidung, sondern zugleich um die Zuwei-
sung von Entscheidungsverantwortung in scha-
densgeneigten Situationen. Der drohende
Vorwurf, unter Gesichtspunkten der Risikomini-
mierung nicht optimal entschieden zu haben,
bewirkt einen permanenten Zwang zur Rechtfer-
tigung und Überprüfung getroffener Entscheide.
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Zugleich nehmen die Anzahl von Entscheidun-
gen und das Ausmass an Entscheidungskomple-
xität ständig zu, wobei in immer fernerer Zu-
kunft liegende, immer ungewissere Folgen
mitbedacht werden müssen. Die Konsequenzen
von Handeln wie von Nichthandeln werden im-
mer unabsehbarer, wobei sich oft Entschei-
dungsdilemmata ergeben. 

IV. Die »Sicherheitspartnerschaft« als
Koalition der Gutwilligkeit

Zwar bleibt der Staat als Gesetzgeber und Straf-
verfolger in einer Grundverantwortung für die
Kriminalprävention. Indessen ist er um Vertei-
lung und Auslagerung der Verantwortungslast
auf die Gesellschaft und letztlich die Individuen
bemüht. Im neoliberalen Kontext erscheint die –
ohnehin einem überzogenen Anspruchsdenken
entsprechende – Vorstellung einer staatlichen
»Rundum-Versorgung« mit Sicherheit als nor-
mativ problematisch, weil ökonomisch ineffi-
zient, die Bürger bevormundend und ihre Le-
bensgestaltung beengend. Darum setzen sich
auch im Bereich der Kriminalitätskontrolle die
Vorstellung eines »schlanken« Staates und die
Überzeugung durch, dass in erster Linie jeder
selbst verantwortlich ist für das, was ihm wider-
fährt. Der »verschlankte« Staat soll nur noch
eine Grundversorgung an Sicherheit gewährleis-
ten, während Zusatzleistungen privat und auf
eigene Kosten zu erbringen sind. Die staatliche
Sicherheitsleistung erschöpft sich in der subsidiä-
ren Garantie und, vor allem, in der Koordination
eines umfassenderen Sicherheitssystems, wel-
ches wesentlich durch Eigenleistungen der Bür-
gerinnen und Bürger gestützt wird. Im neolibera-
len Verständnis ist Sicherheit nicht ein staatlich
verwaltetes Gemeingut, auf das jeder in glei-
chem Umfang Anspruch hat, sondern eine
knappe Ressource, die nach Nachfrage und indi-
vidueller Kaufkraft verteilt wird. Dies schafft Be-
darf für einen privaten Sicherheitsmarkt, wel-
cher, nach Anbietern und in Anspruch
genommenen Dienstleistungen bemessen, in-
zwischen die staatliche Sicherheitsproduktion
übertrifft14. 

Es wäre jedoch unkorrekt, die heutige nicht-
staatliche Kriminalprävention ausschliesslich
dem Spektrum eigennütziger privater und kom-
merzieller Betätigung zuzuordnen. Parallel zur
Selbstvorsorge im Eigeninteresse hat sich eine
für Gemeinschaftswerte empfängliche, im na-
hen Wohn- und Lebensbereich des Bürgerkollek-
tivs ansetzende Präventionsbewegung entwi-
ckelt. Jene unter dem Stichwort »Kommunale
Kriminalprävention« auftretende Bewegung
orientiert sich an Vorstellungen des Kommunita-
rismus, der eine aktive, solidarische Bürgergesell-
schaft propagiert und sich damit als aktueller
Widerpart des Neoliberalismus versteht15. Im
Kern geht es um eine Bündelung »gemeindena-
her«, »publikumsorientierter« und Bürger »ein-

bindender« Aktivitäten, welche im Interesse der
Steigerung der Lebensqualität sich mit
Kriminalitätsrisiken »vor Ort« auseinandersetzt
und diese zu reduzieren trachtet. In lokalen Ko-
mitees (kriminalpräventive Räte, Sicherheits-
foren, Sicherheitswachten) erarbeiten Vertreter
von Polizei, Sozialarbeit und Kommunalver-
waltung projektorientierte Lösungen, die weitge-
hend ergebnisoffen sind. Dabei geht es nicht nur
um situative Prävention, sondern noch mehr
um die Sensibilisierung der Bürger für die ört-
lichen Kriminalitätsrisiken und damit um eine
Auseinandersetzung mit vorhandenen Befürch-
tungen und Verunsicherungen. 

Die Kommunale Kriminalprävention verfolgt
unterschiedliche und zum Teil schwer miteinan-
der verträgliche Anliegen. Einerseits geht es um
die Entschärfung problematischer Situationen
jenseits von Polizei und Strafjustiz und um die
Entwicklung sozialverträglicher Formen des Aus-
gleichs, des Aushaltens und der Abhilfe. Anderer-
seits sind mit konkreten Massnahmen oft Sen-
kungen der Eingriffsschwellen von
Strafverfolgung und polizeilicher Gefahrenab-
wehr und eine Minderung formaler Kontroll-
und Beschwerdemöglichkeiten verbunden. Viel-
fach wird privaten Sponsoren Einfluss auf pro-
blem- und gebietsbezogene Massnahmen gege-
ben. Nicht selten findet der Volkszorn über
lästige Störer und gefürchtete Räuber und Ein-
brecher unvermittelt in Kampagnen Eingang.
Die Kommunale Kriminalprävention ist damit
ein offenes Gefäss, in welchem nahezu beliebige
sicherheitspolitische Vorstellungen gemixt wer-
den können. Wie bei einem Tofu, der danach
schmeckt, was ihm jeweils als Würze beigegeben
wird, fallen konkrete Beispiele Kommunaler Kri-
minalprävention unterschiedlich aus. Immerhin
besteht eine Chance, aber keineswegs eine insti-
tutionelle Gewähr für sozialverträgliche Mass-
nahmen, welche die Interessen von Minderhei-
ten und Benachteiligten berücksichtigen und
um Interventionsbegrenzung bemüht sind16.

Die heutige Kriminalpolitik besteht in einem
Zusammenspiel von staatlicher Grundversor-
gung an Sicherheit, eigennütziger privater und
kommerzieller Sicherheitsvorsorge und kommu-
nalen Sicherheitsaktivitäten. Das Ensemble die-
ses Sicherheitsnetzwerkes wird als »Sicherheits-
partnerschaft« bestimmt, welche alle gesell-
schaftlich massgeblichen Gruppen einbindet
und auf das Anliegen der Kriminalpräven-
tion verpflichtet. Einwände gegen eine solche
Koalition der Gutwilligkeit haben einen schwe-
ren Stand. Ich will sie dennoch formulieren,
nicht, um das Gegebene und weithin als selbst-
verständlich Akzeptierte zu diskreditieren, son-
dern um vor Entwicklungen zu warnen, die in
diesem Modell zumindest im Keim angelegt
sind.

In der »Sicherheitspartnerschaft« ist Mitwir-
kung geboten und Abstinenz anrüchig. Die Ob-

liegenheit, sich zur Kriminalprävention zu be-
kennen und dabei nach Kräften mitzuwirken,
hat etwas Totalitäres, weil sie sich im Bewusstsein
als latente Daueraufgabe einprägt und den Le-
bensalltag der Menschen verändert. Alltägliche
Entscheidungen über die Wahl der Wohnung,
des Arbeitsweges, der Freizeitaktivitäten und Fe-
rienreisen werden nunmehr auch und zuneh-
mend unter dem Gesichtspunkt des Kriminali-
tätsrisikos und seiner Minimierung getroffen.
Die Bevölkerung wird auf die Kriminalität und
ihre Verhinderung eingestimmt und ihre Le-
benspraxis davon eingenommen. Das Kriminali-
tätsthema und die Besorgnis darüber rangiert
unter den Top Ten der grössten Sorgen. Sogar die
»lustigen Geschichten« der Kinderliteratur spie-
geln dies: Micky Maus mutiert zum Superdetek-
tiv, der gnadenlos Verbrecher jagt und dafür bei
seinem kindlichen Publikum um Nachahmung
wirbt17. Der wohl bekannteste lebende Krimino-
loge David Garland hat diese Fixierung der der-
zeitigen Gesellschaft auf die Eindämmung von
Kriminalitätsrisiken als eine »Kultur der Kontrol-
le« charakterisiert18.

V. Verteilungskämpfe in der Kultur der
Kontrolle

Die Kultur der Kontrolle muss die Risiken, die es
zu kontrollieren gilt, definieren. Anders als Ge-
fahren, die man als objektiv vorhanden verste-
hen kann, bilden sich Risiken erst in einer Be-
trachterperspektive, welche mögliche künftige
Geschehnisse antizipiert, als riskant bestimmt
und eine Schwelle der Risikotoleranz festlegt. In
der »fluide« gewordenen Gesellschaft gibt es kei-
ne allgemein verbindliche Betrachterperspekti-
ve. Das Problem der korrekten Risikoeinschät-
zung liefert Zündstoff für gesellschaftliche
Auseinandersetzungen. Risiken werden interes-
segeleitet bestimmt und dienen der gesellschaft-
lichen Umverteilung, wenn es etwa darum geht,
das »unternehmerische Risiko« durch Staatsga-
rantien abzusichern oder durch Ausweitung des
Gebots der »Eigenvorsorge« im Gesundheitswe-
sen die Allgemeinheit von Kosten zu entlasten.
So entsteht ein doppelter Verteilungskampf über
Schadensverteilung und Risikoverantwortung.
Bei der Auseinandersetzung darüber, gegen wen
sich die Risiken des Eintritts krimineller Ereig-
nisse vornehmlich richten sollen, findet das An-
liegen einer ausgleichenden Solidargemeinschaft
im Nebeneinander der Drahtseiltänzer wenig
Akzeptanz. Die eigennützige private und kom-
merzielle Sicherheitsvorsorge schützt vor eige-
nem Opferwerden und lenkt die Gefährdung
nach dem St. Floriansprinzip auf andere um. Da
die Fähigkeit zum Selbstschutz von der Finan-
zierbarkeit abhängt, werden wohlhabende Bür-
ger, vor allem aber Unternehmen im Banken-,
Konsum- und Unterhaltungssektor sich hohe
Schutzstandards leisten und das Risiko des Be-
troffenseins von Kriminalität auf Randständige,
soziale Wohnquartiere und Kleingewerbler ab-
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wälzen. Die Verlagerung der potentiellen Betrof-
fenheit von »schlechten« Risiken auf sozial
Schwächere zementiert deren Schwäche und
vergrössert die soziale Kluft. Ähnlich wie bei der
Verteilung potentieller Schäden ergibt sich ein
Verteilungskampf bei den dafür potentiell Ver-
antwortlichen. Jedoch wird die Verantwortung –
anders als die Schadenstragung – auf die Allge-
meinheit verteilt. Das Modell der »Sicherheits-
partnerschaft« vermittelt die Vorstellung, dass
alle – einschliesslich des Opfers – für die Verwirk-
lichung von Kriminalitätsrisiken verantwortlich
sind. Da die Verantwortung sich verteilt, lässt sie
sich leichter tragen und niemandem exklusiv zu-
rechnen. Damit erweist sich die »Sicherheits-
partnerschaft« als Ausdruck der Entlastung der
Gutwilligen, die sich (vergeblich) um die Verhü-
tung krimineller Ereignisse bemüht haben. In
Verantwortung bleiben, neben den Tätern, die
»Theoretiker«, die sich nicht der Koalition des
guten Willens anschliessen können, weil sie um
eine möglichst unvoreingenommene Analyse
der dabei wirkenden Kräfte bemüht sind. So ent-
steht aus der gebotenen Enthaltsamkeit der Wis-
senschaft gegenüber dem praktischen Engage-
ment ihres Forschungsfeldes der klischeehafte
Vorwurf, dass die gesellschaftstheoretisch orien-
tierte Kriminologie die Hände in den Schoss legt,
wo ein kräftiges Aufräumen angesagt wäre. 

Die Vorstellung einer streng rationalen,
gleichsam versicherungsmathematischen Be-
stimmung von Kriminalitätsrisiken ist wenig
realitätsgerecht. Sie vernachlässigt, dass die Ver-
teilungskämpfe um die »schlechten« Kriminali-
tätsrisiken konfliktreich und interessenbestimmt
sind. Die kollektive Wahrnehmung und Bewer-
tung von Kriminalitätsrisiken erfolgt zudem
weitgehend nicht verstandeskontrolliert, son-
dern, den dabei mitspielenden Besorgnissen ent-
sprechend, emotional, wobei die mediale Aufbe-
reitung singulärer Vorkommnisse die Wahr-
nehmung insgesamt prägt. Manche neigen zur
Risikoverdrängung. Die überwiegende Mehrheit
jedoch strebt in einem unrealistischen Sicher-
heitsverlangen nach »Null Risiko«. Das »schlech-
te« Risiko des Eintritts schwerwiegender krimi-
neller Ereignisse löst eine politisierte Risiko-
debatte aus, in welcher die Verantwortungsbe-
reitschaft und die Gefahrentoleranz gleicher-
massen gegen Null tendieren. Dabei geht es
nicht um eine Risikoscheu, sondern um eine ei-
gentliche Phobie vor schweren Kriminalitätsrisi-
ken. Die Kriminalpolitik setzt sich mit dieser
Phobie nicht aufklärend auseinander, sondern
nimmt diese als gegeben hin und lässt sich von
ihr leiten. Wie kommt es dazu?

VI. »Gefährliche Straftäter«: Verwischung
der Grenzen von Kriminalitäts- und
Feindesbekämpfung 

Die Grenzen zwischen äusserer und innerer Si-
cherheit, zwischen aussenpolitischer, im Extrem

kriegerischer Feindesbekämpfung und innenpoli-
tischer Kriminalitätsbekämpfung haben sich ver-
wischt. Aggressionen gegen die staatliche Ord-
nung gingen früher von anderen Staaten oder
staatsähnlichen Kollektiven aus und eskalierten
zu militärischen Auseinandersetzungen. Gegen
Untaten Einzelner genügte es hingegen, mit Mit-
teln der Polizei und Strafverfolgung einzuschrei-
ten. Jene klare Unterscheidung zwischen der mi-
litärischen Bekämpfung kollektiv auftretender
äusserer Feinde und der strafrechtlichen Be-
kämpfung individueller Rechtsbrecher wurde
durch den – bezeichnenderweise als War on Cri-
me deklarierten – Kampf gegen die transnational
operierende Organisierte Kriminalität erstmals
in Frage gestellt. Mit dem Aufkommen des der-
zeitigen Terrorismus sieht sich die westliche Ge-
sellschaft in einer kriegerischen Auseinanderset-
zung mit äusseren Feinden, die als Einzelne
agieren und nicht mehr von einem staatlichen
Machtapparat gelenkt werden. Nunmehr ist ein
kriegsähnliches Vorgehen gegen im Innern agie-
rende Personen gefordert, welches, um Erfolge
zu erzielen, sich nicht an die Spielregeln der
Strafverfolgung gebunden fühlt. Während bis-
lang die polizeiliche Tötung nur zur Errettung
aus unmittelbarer Lebensgefahr (»finaler Ret-
tungsschuss«) zulässig war, wurden im Sommer
2005 die britischen Sicherheitsorgane ausdrück-
lich ermächtigt, jemanden bereits auf begründe-
ten Verdacht, Terrorist zu sein, zu töten. Auch in
der deutschen Rechtspolitik erodieren die rechts-
staatlichen Grenzen der Kriminalitätsbekämp-
fung. Freiheitsrechte, deren Kernbestand vor-
dem als »abwägungsfest« und »unverfügbar«
galt, werden von Sicherheitsansprüchen überla-
gert und einer relativierenden Verhältnismäs-
sigkeitsprüfung unterstellt. So lässt sich der
verdachtslose präventive Lauschangriff rechtfer-
tigen und das Verbot der Folter zu einem Recht
auf Folter zur Rettung Unschuldiger uminterpre-
tieren19.

Bei der Kriminalitätsbekämpfung finden »krie-
gerische« Vokabeln und Vorstellungen Einzug,
wo es um besonders schwerwiegend und brutal
empfundene Tötungs-, Gewalt- und Sexualdelik-
te geht. Zwar ist offenbar die Beunruhigung über
Kriminalität insgesamt nach deutschen Quellen
seit Mitte der 90er Jahre zurückgegangen. Hinge-
gen haben Befürchtungen über Themen wie Ter-
rorismus, religiöser Fundamentalismus, Arbeits-
losigkeit und Alterssicherheit zugenommen20.
Der Rückgang der Beunruhigung über Krimina-
lität insgesamt dürfte mit einer Konzentration
dieser Beunruhigung auf besonders schwerwie-
gend und brutal empfundene Gewalt- und Sexu-
aldelikte einhergehen. Solche kriminellen Gros-
sereignisse werden in der öffentlichen und
medialen Bewertung dem Terrorismus vergleich-
bar eingestuft, die Täter – ähnlich Terroristen –
als fremdartig, aggressiv und »unnormal« wahr-
genommen und dementsprechend eine definiti-
ve »Problementsorgung« durch deren Wegsper-
ren für immer eingefordert. 

In der Strafrechtswissenschaft finden sich
Stimmen, die ein solches kriegsähnliches Vorge-
hen gegen »reguläre« Schwerkriminalität aus-
drücklich befürworten. Günther Jakobs, einer
der bekanntesten deutschen Strafrechtslehrer,
hat dafür den Begriff des »Feindstrafrechts« ge-
prägt. Er will damit die strafrechtliche Gefahren-
bekämpfung durch Unschädlichmachung, oder
wie Jakobs es unverblümt nennt, »Kaltstellen«21

von Individuen legitimieren, welche eine verfes-
tigte Neigung zur prinzipiellen Normabwei-
chung besitzen.

Die Wortwahl verrät, dass es dabei kaum mehr
um kühles Risikomanagement geht. Realisti-
scher ist die Annahme, dass die Bekämpfungs-
szenarien sich an verbreiteten Erwartungen
orientieren, schwere Sexual- und Gewalt-
straftäter »einfach verrotten« zu lassen22. Politi-
ker stützen diese Erwartungen und fordern ihre
offizielle Umsetzung. In populistischer Simplifi-
zierung fordert Gerhard Schröder das »Weg-
schließen – und zwar für immer!«23, Tony Blair
»to condemn more and to understand less«24

und Nicolas Sarkozy den Einsatz von Hoch-
druckreinigern der Firma Kärcher25. In der Wis-
senschaft wird diese Entwicklung in den Begriff
der neuen Punitivität26 gefasst. 

Anstatt der neuen Punitivität mit dem Hin-
weis entgegenzutreten, dass absolute Sicherheit
nur mit utopischen Orwellschen Szenarien mög-
lich ist und jedes Mehr an Sicherheit auf Kosten
individueller Freiheit geht27, bedient die offizielle
Kriminalpolitik den Volkszorn mit Rezepten, die
diesem selbst entstammen. Mit Strafrecht lässt
Gesellschaftsschutz nur begrenzt erbringen: Die
Identifikation gefährlicher Rechtsbrecher ist irr-
tumsanfällig. Zudem droht Schwerstkriminalität
auch von Individuen, die bisher unauffällig wa-
ren und darum von dem auf geschehene Taten
reagierenden Zugriff des Strafrechts gar nicht er-
fasst werden. Hingegen kann das Strafrecht, dem
vulgären Punitivitätsverlangen folgend, nach
Wegen zu seiner Befriedigung suchen. Dies er-
klärt, warum die Strafgesetzgebung immer wieder
aufs Neue bemüht ist, geortete Sicherheitslücken
bei der Identifizierung und Neutralisierung ge-
fährlicher Straftäter durch gesetzliche Neuerfin-
dungen28 und Verschärfungen29 zu schließen.
Diese Gesetzgebung wirkt eher symbolisch als
instrumentell. Neben der nur sehr beschränkt
möglichen effektiven Verbesserung des Schutzes
vor gefährlichen Rechtsbrechern geht es dabei
darum, sich mit immer weniger rechtsstaat-
lichen Skrupeln immer mehr dem populisti-
schen Verlangen nach »Entsorgung« von
Schwerkriminellen anzunähern. 

VII. Opferorientierung

Das staatliche Strafrecht hat mit seinem Strafmo-
nopol und dem beschuldigtenzentrierten Straf-
verfahren die Interessen des Opfers, seine per-
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sönliche Betroffenheit, sein Bedürfnis nach Mit-
beteiligung an der Aufarbeitung des Tatgesche-
hens und seine Genugtuungserwartungen ver-
nachlässigt. Dies liess sich nur rechtfertigen,
indem unterstellt wurde, dass die Opferinte-
ressen mit dem staatlichen Strafanspruch de-
ckungsgleich seien und darin restlos aufgingen.
Viktimologische Studien haben diese Unterstel-
lung als unzutreffend erwiesen30. Die Erkenntnis
der Eigenständigkeit der Opferinteressen gegenü-
ber dem staatlichen Interesse an Strafverfolgung
hat zu zahlreichen Bemühungen geführt, Straf-
recht und Strafverfahren möglichst opferfreund-
lich zu gestalten und daneben, über die traditio-
nelle Privatklage hinaus, Möglichkeiten der
Verfahrenseinstellung bei Wiedergutmachung
und nach erfolgreicher Mediation zu eröffnen. 

Auf Konfliktschlichtung angelegte »Verhand-
lungslösungen« ausserhalb des regulären Straf-
verfahrens nach dem Muster der Mediation
verändern die Beurteilungsgrundlage vom
Rechtsbruch zum Realkonflikt31, den es tunlichst
befriedend zu vermitteln gilt. Dies gewährleistet
die aktive Einbindung der Beteiligten ungleich
besser als förmliche autoritäre Entscheidungs-
prozeduren. Die Mediationsverhandlung ver-
schafft dem Opfer neben der Chance des finan-
ziellen und emotionalen Ausgleichs der
Tatfolgen eine tatsächlich erlebte Subjektrolle32.
Das starke Gefühl, den Verfahrensausgang aktiv
und autonom mitzugestalten, ist die beste Mög-
lichkeit, um dem Opfer seinen Anspruch auf Si-
tuationsbeherrschung zurückzugeben, der ihm
mit der Tat bestritten wurde. Im Vergleich zum
Strafverfahren sind Verhandlungslösungen min-
der formalisiert, weniger autoritär gelenkt und
deutlich billiger. Freilich sind die solchen Lösun-
gen zugänglichen Straftaten im Wesentlichen
auf Alltagsdelikte im sozialen Nahraum be-
schränkt. Wegen der relativen Formlosigkeit von
Verhandlungslösungen wirken sich hier soziale
Stellung und Einkommen, Hartherzigkeit und
Nachsichtigkeit der Beteiligten ungehemmter als
bei einem formalisierten Verfahren unter staat-
licher Regie aus. Beim Scheitern der informellen
Konfliktschlichtung wird das Strafverfahren re-
aktiviert, was bei den Verhandlungen als Druck-
mittel dienen kann. 

Die an sich begrüssenswerte Opferorientie-
rung stösst an engere Grenzen, wo es um Opfer-
schonung und Opferrechte im Strafverfahren
geht. Dessen Beschuldigtenzentrierung ist Aus-
druck von Grundfreiheiten, auf die alle Bürger
als Beschuldigte vernünftigerweise Anspruch er-
heben können. Die Notwendigkeit, die staatli-
che Strafgewalt rechtsstaatlich zu bändigen,
strukturiert das Strafverfahren in einer bipolaren
Beziehung zwischen Staat und Beschuldigtem,
bei welcher es um den Ausgleich der Interessen
amtlicher Strafverfolgung und dem Schutz vor
staatlicher Willkür geht. Je mehr verfahrensge-
staltende Opferrechte gewährt werden, desto
mehr verändert sich das Amtsgeschäft des Straf-

verfahrens zu einer auf Privatinitiative beruhen-
den Streitsache, deren Ausgang von Umständen
wie Streitbereitschaft, advokatorisches Geschick
und wirtschaftliches Durchhaltevermögen ab-
hängt. Je mehr Opferschutz und Opferschonung
praktiziert werden, desto weniger Beweisrechte
verbleiben dem Beschuldigten und seiner Vertei-
digung33. Da im Rahmen eines rechtsstaatlichen
Strafverfahrens dem Beschuldigten kaum dras-
tisch Rechte genommen werden können, muss
der Zuwachs an Verfahrensmacht des Opfers be-
schränkt bleiben.

Das neue aktive Verständnis von Opferschaft
entspricht der im neoliberalen Kontext geforder-
ten Eigeninitiative und Selbstbehauptung. Bei
informellen, auf Konfliktschlichtung angelegten
»Verhandlungslösungen« finden sich zudem
Einflüsse des Kommunitarismus und, bezogen
auf weibliche Opferschaft, des Feminismus. Diese
äussern sich in einer neuen Sensibilität für straf-
rechtliches Opferwerden, die sich mit Opfern so-
lidarisiert, ihnen den Rücken zu einer selbstbe-
wussten Situationsbeherrschung stärkt
(»Empowerment«) und gemeinschaftsfördernde
Problembewältigungen sucht. Ähnlich wie bei
der Kommunalen Kriminalprävention ist die
neue Opferorientierung damit ein Amalgam, in
dem unterschiedliche Einflüsse zu einem hetero-
genen Gesamtbild verschmelzen. 

Mit der Gesellschaft der Drahtseiltänzer sind
bestimmte Ausschnitte dieses Bildes vereinbar,
die zunehmend an Bedeutung gewinnen. Wurde
Opferhilfe zunächst als kompensierende Leis-
tungsgewährung und später als Hilfe zur Selbst-
hilfe verstanden, so steht jetzt der präventive
Schutz vor künftigem Opferwerden durch private
Vorsorge im Vordergrund. Zudem geht es nun
verstärkt um repressiven Opferschutz durch
Verschärfungen und Ausweitungen der Strafbar-
keit34 und durch Kontaktverbote bei häuslicher
Gewalt35. Bei einem allgemeinen Schwinden von
Solidarität und menschlicher Zuwendung lässt
sich Opferfreundlichkeit am ehesten demon-
strieren, indem die Strafbarkeit verschärft, die
Täterbelangung erleichtert und zusätzlich poli-
zeirechtlich interveniert wird. Eine Kriminalpoli-
tik, die Selbstschutz im Eigeninteresse fördert
und von einer punitiven Grundstimmung getra-
gen ist, wird sich der Kunstfigur des »virtuellen«
Opfers bedienen, welches wir alle sein können
und das Opferschutz vor allem mit mehr und
schärferen Strafen verbindet. Die virtuelle Opfer-
schaft, mit der Politik gemacht wird, verträgt
sich schlecht mit den Interessen konkreter Opfer,
die mehrheitlich nicht an Strafe oder gar Straf-
härte, sondern an Bestätigung des ihnen zuge-
fügten Unrechts und Wiedergutmachung inter-
essiert sind36. Die Politik mit der virtuellen
Opferschaft vermittelt den Eindruck der perso-
nenbezogenen Gewalt als Rechtsbruch par excel-
lence, den es demonstrativ und vordringlich zu
bekämpfen gilt. Mit der Fokussierung auf die in-
dividuell schädigende Gewaltkriminalität wer-

den benachbarte Phänomene ausgeblendet: Auf
der einen Seite die strafrechtlich nicht fassbare
soziale Benachteiligung, auf der anderen Seite
die gegen die Interessen der Allgemeinheit ge-
richtete »opferlose« Kriminalität. Mit der – an
sich überraschenden – Rückbesinnung auf die
Strafe als legitimer und in der Regel notwendiger
Ausdruck der staatlichen Anerkennung von Op-
ferschaft wird nicht ernsthaft die Erwartung in-
strumenteller Nützlichkeit zur Gewaltpräven-
tion verbunden. Stattdessen geht es, banaler,
darum, demonstrativ die einfache, gleichsam bi-
blische, Botschaft zu vermitteln, dass wir auf der
Seite der Opfer stehen, wenn wir die Täter bestra-
fen. Die unbestreitbare Symbolkraft der zuspit-
zenden Rechtsform des Strafens kommt dem Be-
dürfnis entgegen, Bedrohungen begreifbar,
Gefahren personalisierbar und das Täterbild klar
zu gestalten. Indem das Strafrecht soziale Proble-
me auf singuläre Fälle reduziert und dabei die
Verantwortung individuellen Verursachern zu-
ordnet, arbeitet es Gefahreneinschätzungen und
Reaktionserwartungen der Bevölkerung auf, die
sich mit der Kunstfigur der »virtuellen« Opfer-
schaft verbinden. 

VIII. Auf verschiedenen Wegen: wohin?

Die Skizzierung besonders markanter Eckpunkte
der heutigen Kriminalpolitik vermittelt von die-
ser einen recht homogenen Eindruck. Dieser
Eindruck täuscht, insoweit wir uns auf Entwick-
lungen konzentrierten, welche die gesellschafts-
politischen Veränderungen relativ eindeutig
spiegeln. Die heutige Kriminalpolitik insgesamt
ist differenzierter. Ihre Praxis verharrt zum Teil
noch in Vorstellungen des Behandelns und Reso-
zialisierens von Straffälligen, die trotz des neoli-
beralen Gegenwindes in den zahlreichen Ni-
schen der Straffälligenbetreuung eine Heimstatt
finden und dort mit Überzeugung gepflegt wer-
den. Während bei den ins Blickfeld der Öffent-
lichkeit gerückten Themen Organisierte Krimi-
nalität, Terrorismus und gefährliche Sexual- und
Gewaltstraftäter, einer Sisyphusarbeit gleichend,
ständig neue und schärfere Massnahmen er-
griffen werden, sind schädigende Handlungen
unter Verwendung neuer Technologien (Com-
puter-, Internetkriminalität) strafrechtlich weit-
gehend noch nicht erfasst. Weite Bereiche der
Alltagskriminalität (Schwarzfahren, Betriebs-
und Ladendiebstahl, Konsum »leichter« Drogen)
werden faktisch nicht oder kaum mehr verfolgt.
Die Geldstrafe und die zur Verfahrenseinstellung
führende Geldzahlung an eine gemeinnützige
Einrichtung (§ 153 a StPO) haben sich als Stan-
dardsanktionen zumindest für Ersttäter durchge-
setzt. In der Strafrechtspraxis verliert die Verur-
teilung zu Gunsten vorzeitiger Verfahrenser-
ledigungen an Bedeutung. Zunehmend entwi-
ckelt sich das Strafrecht zu einem flexiblen und
flächendeckenden Steuerungsmittel etwa der
Umwelt-, der Waffenexport-, der Wirtschafts-
und der Drogenpolitik37. Um diese Aufgaben zu
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erfüllen, muss das Strafrecht seine rechtsstaat-
lichen Fesseln lockern. Es muss sich auf schwer
präzisierbare überindividuelle Rechtsgüter (wie
Fairness des Börsengeschäfts, Reinheit der Luft)
erstrecken, seine Interventionsschwelle durch
abstrakte und potentielle Gefährdungsdelikte,
Beweisvermutungen und weitgehende Strafbar-
keit fahrlässigen Verhaltens vorverlagern, tun-
lichst auch juristische Personen für strafbar
erklären und geheimdienstähnliche Ermittlungs-
methoden (Telefon- und Videoüberwachung, V-
Personen) vorsehen. Wirtschafts- und Umwelt-
strafverfahren werden zunehmend durch
intransparente Absprachen beendigt, denen der
mauvais goût eines Deals anhaftet. Der Verlust an
rechtsstaatlicher Bindung wird nicht durch eine
erhöhte Effizienz ausgeglichen. Da sogar ein als
gesellschaftliches Steuerungsmittel funktionali-
siertes Strafrecht seine starren Prinzipien der Zu-
rechnung, Haftung und Beweislast nicht völlig
abstreifen kann, sind seine Hände immer noch
zu hölzern, um die neuen Aufgaben wirklich fas-
sen und bewältigen zu können. Das Strafrecht
bleibt so chronisch hinter den gesellschaftlichen
Erwartungen an instrumenteller Effizienz zurück
und verharmlost systembedingte Steuerungs-
schwächen als prinzipiell überwindbare »Voll-
zugsdefizite«.

Jene sehr verschiedenen Entwicklungen ma-
chen die heutige Kriminalpolitik zu einem kom-
plexen Bündel von Aktionsbereichen, die eine
differenzierte Würdigung verlangen. Will man
gleichwohl über all dies einen Bogen spannen,
könnte der Befund lauten, dass die Kriminalpoli-
tik sich zunehmend von populistisch verein-
fachten Erwartungen und Emotionen des Publi-
kums leiten lässt und sich dabei von ihrem
ursprünglich aufklärerischen Anliegen entfernt,
die Praxis der Kriminalitätskontrolle durch kri-
tisch-theoretische Anleitung zu einem rationa-
len Unternehmen zu machen. Jenes Anliegen
wurde in der Aufbruchstimmung der 70er Jahre
als ein Programm formuliert, welches heute in
Vergessenheit zu geraten scheint:

»Rationale Kriminalpolitik« kann nicht … die
möglichst effiziente Bekämpfung abweichenden
Verhaltens im Sinne eines »social engineering«
bedeuten, dessen einziges Ziel es wäre, soziale
Reibungsverluste zu minimalisieren. Gemeint
sein muss vielmehr der Versuch, so offen und
unvoreingenommen wie möglich Rechenschaft
zu geben sowohl über die Entstehungszusam-
menhänge der Konflikte, die in der Verletzung
sozialer Verhaltensnormen manifest werden, wie
über die Art und Weise, in der die Gesellschaft
auf solche Normverletzungen reagiert. Oder ein-
facher gesagt: Wir müssen versuchen zu durch-
schauen, was eigentlich geschieht, wenn wir ei-
nen Menschen als Rechtsbrecher behandeln«38.

Karl-Ludwig Kunz lehrt in Bern Strafrecht und
Kriminologie und ist seit November 2005 Mit-
herausgeber dieser Zeitschrift.
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